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§ 5  Freistellung von der Abschlußprüfung 
 
(1) 1Wirtschaftliche Unternehmen, die nach § 2 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung (EBV) von den 
Vorschriften des Eigenbetriebsrechts freigestellt sind, sind auch von der Abschlußprüfung freigestellt. 
2Werden Eigenbetriebe nach § 2 Abs. 2 EBV von den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts ganz oder 
teilweise befreit, so ist in diesem Verfahren gleichzeitig zu entscheiden, ob sie auch von der 
Abschlußprüfung befreit werden.

(2) Bei anderen Eigenbetrieben, deren Verhältnisse geordnet sind und deren Betriebsführung einfach und 
übersichtlich ist, können die Regierungen auf Antrag widerruflich zulassen, daß die Abschlüsse von zwei 
oder drei Jahren zusammengefaßt geprüft werden; ist das Staatsministerium des Innern, für Sport und 
Integration Rechtsaufsichtsbehörde, so entscheidet dieses.


